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20319 Anlage2
Praktikantenvertrag

Zwischen................................................................ in .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .
als Ausbildungsstelle und ........................ :.......................v.....................................................................
geboren am ....................................................'...... in.....................-..............:............... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wohnhaft in ..............^......................................................--.....•••..•••••••••••••••-••••••••••••—••—————•'••••••—
und dem gesetzlichen Vertreter oder Unterhaltspflichtigen wird für die praktische Aus-
bildung im Vermessungswesen während des Besuchs der Fachoberschule — Klasse 11 — nach-
stehender Ausbildungsvertrag geschlossen.

§1 . '
Die Ausbildung dauert ein Jahr und beginnt am...._..._.__..............._..........................................

Die ersten sechs Wochen gelten als Probezeit Der Praktikant erhält Urlaub nach den gel-
tenden Bestimmungen. Es besteht ein Urlaubsanspruch auf ... Werktage.

§2
Die Ausbildungsstelle übernimmt die Ausbildung des Praktikanten nach den bestehenden

Bestimmungen.

§3
Der Praktikant verpflichtet sich,

1. alle ihm gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen;
2. die ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen;
3. die Ordnung in der Ausbildungsstelle und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten

sowie Geräte und Instrumente sorgsam zu behandeln;
4. die Interessen der Ausbildungsstelle wahrzunehmen und über Vorgänge in der Ausbildungs-

stelle Verschwiegenheit zu bewahren;
5. bei Fernbleiben von der Ausbildung durch Erkrankung die Ausbildungsstelle unverzüglich

zu benachrichtigen und am vierten Tage eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen;
6. regelmäßig am Unterricht der Klasse 11 der Fachoberschule teilzunehmen.

§4
Der mitunterzeichnende gesetzliche Vertreter — Unterhaltspflichtige — hat den Praktikanten

anzuhalten, die Verpflichtungen, die dieser mit dem Ausbildungsvertrag übernimmt, zu
erfüllen. Seine Verpflichtung zum Ersatz des Schadens, den der Praktikant einem Dritten
widerrechtlich zufügt, richtet sich nach § 832 BOB.

§5
Die Kündigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich nach den Vorschriften des Berufs-

bildungsgesetzes.
Ein wichtiger Grund für eine Kündigung ohne Einhalten einer Kündigungsfrist liegt vor,

wenn demjenigen, der sich darauf beruft, die Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses nicht
zugemutet werden kann. ^

§6
Nach Ablauf der Ausbildungszeit stellt die Ausbildungsstelle ein Zeugnis aus.

.., den ..........................:... 19..

Ausbildungsstelle Der Praktikant

Der gesetzliche Vertreter/Unterhaltspflichtige des Praktikanten


